
Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007Allgemeine Verkaufs- undLieferbedingungen1 GeltungsbereihDiese allgemeinen Bedingungen gelten für Rehtsgeshäfte zwishen Unternehmen undzwar für die Lieferung von Waren und sinngemäÿ auh für die Erbringung von Leistungen.Für Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen herausgegeben vom Fahverbandder Elektro- und Elektronikindustrie Österreihs, für Montagen der Montagebedingungender Starkstrom- und Shwahstromindustrie Österrreihs bzw. die Montagebedingungender Elektro- und Elektronikindustrie Österreihs für Elektromedizinishe Tehnik.Den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unterliegen sowohl Lieferungen, dieunmittelbar von der Firma Canberra Pakard Central Europe veranlasst, als auh Liefe-rungen, die durh eines unserer Lieferwerke durhgeführt werden.Abweihungen von den in Punkt 1 Absatz 1 und 2 genannten Bedingungen sind nurbei shriftliher Anerkennung durh den Verkäufer wirksam.Abweihende Bedingungen des Käufers verp�ihten uns nur, wenn sie ausdrüklih vonuns angenommen und shriftlih bestätigt wurden.Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auh für alle wei-teren Rehtsgeshäfte zwishen den Vertragsteilen.2 AngebotAngebote des Verkäufers gelten als freibleibend. Der Vertrag gilt erst mit Absendungeiner shriftlihen Auftragsbestätigung durh uns als geshlossen.Pläne, Skizzen, Kostenvoranshläge und sonstige Unterlagen wie Prospekte, Kataloge,Muster, Präsentationen und ähnlihes bleiben unser geistiges Eigentum.Sämtlihe Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Verkäufersweder vervielfältigt noh Dritten zugänglih gemaht werden. Sie können jederzeit zu-rükgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzüglih zurük zustellen, wenn dieBestellung anderweitig erteilt wird.
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Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 20073 VertragsabshluÿDer Vertrag gilt als geshlossen, wenn der Verkäufer nah Erhalt der Bestellung eineshriftlihe Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt hat.Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige shriftliheoder mündlihe Äuÿerungen sind nur maÿgeblih, wenn in der Auftragsbestätigung aus-drüklih auf sie Bezug genommen wird.Individuelle, besondere Vereinbarungen durh unsere Vertreter bedürfen unserer shrift-lihen Bestätigung.Nahträglihe Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültig-keit der shriftlihen BestätigungBei Nihteinhaltung unserer Bedingungen, insbesondere bei Zahlungsverzug des Käufers,oder bei Konkurs- oder Vergleihsverfahren des Käufers sind wir nah unserem Ermessenberehtigt:
• die Ausführung der Aufträge ganz oder teilweise auszusetzen,
• vom Vertrag zurükzutreten,
• ggf. auh Shadensersatz zu verlangen.4 PreiseDie Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausshlieÿlih Verpakung, Ver-siherung, Transport, Verladung und Umsatzsteuer. Wenn im Zusammenhang mit derLieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese derKäufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese sowie eine allenfallsvom Käufer gewünshte Transportversiherung gesondert verrehnet, beinhaltet jedohniht das Abladen und Vertragen. Die Verpakung wird nur über ausdrüklihe Verein-barung zurükgenommen.Bei einer vom Gesamtangebot abweihenden Bestellung behält sih der Verkäufer ei-ne entsprehende Preisänderung vor.Die Preise basieren auf den zur Zeit der Angebotsabgabe bzw. bei Abshluÿ des Kaufver-trages maÿgebenden Kosten und Marktpreisen. Sollten sih die Kosten bis zum Zeitpunktder Lieferung erhöhen, so ist der Verkäufer berehtigt, die Preise entsprehend anzupas-sen.VAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 2 www.pe.net



Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zwekmäÿig erkannten Leistun-gen erbraht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrehnet. Dies gilt auh fürLeistungen und Mehrleistungen, deren Zwekmäÿigkeit erst während der Durhführungdes Auftrages zutage tritt, wobei es dafür keiner besonderen Mitteilung an den Käuferbedarf.Der Aufwand für die Erstellung von Reperaturangeboten oder für Begutahtungen wirddem Käufer in Rehnung gestellt.5 LieferungDie von uns verkaufte Ware stellt eine Holshuld dar. Generell erfolgt somit der Versandder Ware unfrei, zu Lasten und auf Gefahr des Käufers und nah unserer Wahl, es seidenn, dass besondere Versandanweisungen mit dem Käufer vereinbart wurden.Bei Zustellung durh eigene Fahrzeuge oder falls frahtfreie Anlieferung gewünsht wird,werden die Beförderungskosten bzw. Frahtauslagen dem Käufer besonders in Rehnunggestellt.Wir versihern die Sendungen nur auf besonderen Wunsh des Käufers und zu seinenLasten.Generell beginnt die Lieferfrist mit dem spätesten der nahstehenden Zeitpunkte:
• Datum der Auftragsbestätigung;
• Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden tehnishen, kaufmännishenund sonstigen Voraussetzungen;
• Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlungoder Siherheit erhält.Die von uns angegebenen Liefertermine sind unverbindlih. Wir, Canberra Pakard Cen-tral Europe GmbH, bzw. das etwaige Lieferwerk, sind stets bemüht die vereinbartenLiefertermine einzuhalten und den Wünshen der Abnehmer gereht zu werden.Behördlihe und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderlihe GenehmigungenDritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solhe Genehmigungen niht rehtzeitig,so verlängert sih die Lieferzeit entsprehend.Der Verkäufer ist berehtigt, Teil- oder Vorlieferungen durhzuführen und zu verrehnen.VAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 3 www.pe.net



Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr nah Bestellungals abgerufen.Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie beispiels-weise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbarten Lieferfristbehindern, sind wir, Canberra Pakard Central Europe GmbH, bzw. das Lieferwerk,berehtigt die Lieferfristen jedenfalls um die Dauer dieser Umstände angemessen zu ver-längern, oder vom Kaufvertrag ganz oder teilweise zurükzutreten. Dazu zählen insbe-sondere bewa�nete Auseinandersetzungen, behördlihe Eingri�e und Verbote, Transport-und Verzollungsverzug, Transportshäden, Energie- und Rohsto�mangel, Arbeitskon�ik-te, Betriebstörungen und andere eintretende Fertigungsbeeinträhtigungen, sowie Aus-fall eines wesentlihen, shwer ersetzbaren Zulieferanten. Shadenersatzansprühe sind insolhen Fällen ausgeshlossen. Diese vorgenannten Umstände berehtigen auh dann zurVerlängerung der Lieferfrist bzw. zum ganzen oder teilweisen Rüktritt vom Kaufvertrag,wenn sie bei Zu,- bzw. Unterlieferanten eintreten.Falls zwishen den Vertragsparteien bei Vertragsabshluss shriftlih eine Vertragsstrafe(Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nah folgender Regelung geleis-tet, wobei ein Abweihen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung im übrigenunberührt lässt:Eine nahweislih durh alleiniges Vershulden des Verkäufers eingetretene Verzöge-rung in der Erfüllung berehtigt den Käufer, für jede vollendete Wohe der Verspätungeine Vertragsstrafe von höhstens 0,5%; insgesamt jedoh maximal 5%, vom Wert des-jenigen Teiles der gegenständlihen Gesamtlieferung zu beanspruhen, der infolge nihtrehtzeitiger Lieferung eines wesentlihen Teiles niht benützt werden kann, sofern demKäufer ein Shaden in dieser Höhe erwahsen ist. Weitergehende Ansprühe aus demTitel des Verzuges sind ausgeshlossen.
6 EigentumsvorbehaltDie Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Kosten undSpesen unser Eigentum. Prinzipiell erfolgt somit jeder Verkauf der Erzeugnisse des Liefe-ranten bis zur vollständigen Bezahlung der berehneten Ware unter Eigentumsvorbehalt. So lange ist der Käufer niht berehtigt, das Eigentum, das ihm bis zur vollständigenBezahlung nur leihweise zur Verfügung steht, zu verkaufen, zu verpfänden oder sihe-rungszuübereigenen.Kommt der Käufer seinen Verp�ihtungen aus dem Vertrag niht ordnungsgemäÿ nah,VAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 4 www.pe.net



Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007so ist der Verkäufer jederzeit berehtigt, sein Eigentum auf Kosten des Käufers zurük-zuholen, zu dessen Herausgabe sih der Käufer verp�ihtet.Verkäufe der Erzeugnisse ohne Eigentumsvorbehalt entsprehen der Ausnahme und sindnur mittels ausdrükliher, shriftliher Genehmigung des Lieferanten gültig. Im Falleeines solhen, ausnahmsweisen Verkaufs mit Genehmigung des Lieferanten gelten dieAnsprühe aus der Veräuÿerung der Vorbehaltsware shon jetzt als an den Lieferantenabgetreten. Der Käufer ist verp�ihtet, die Eigentumsware gegen Feuer und Diebstahlzu versihern. Bei Eintritt eines Versiherungsfalles hat er seine Ansprühe gegen dieVersiherungsanstalt an den Lieferanten abzutreten. Für den Fall einer Pfändung odersonstigen Beeinträhtigung des Eigentumsrehtes hat der Käufer umgehend den Liefe-ranten zu benahrihtigen.7 VerpakungDie Verpakung der Ware erfolgt in handelsübliher Weise, sofern niht besondere Ver-einbarungen getro�en wurden zu Lasten des Käufers.8 Gefahrenübergang, Erfüllungsort undGerihtsstandvereinbarungNutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. ab Lager aufden Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisstel-lung ( wie z.B. franko, CIF, u.ä). Dies gilt auh dann, wenn die Lieferung im Rahmeneiner Montage erfolgt, oder wenn der Transport durh den Verkäufer durhgeführt oderorganisiert und geleitet wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleis-tung geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.Der Erfüllungsort für alle Verp�ihtungen und für alle unsere Leistungen, als auh fürdie Gegenleistungen ist der Sitz des Unternehmens (Canberra Pakard Central EuropeGmbH, A-2432 Shwadorf, Wienersiedlung 6).Ausshlieÿliher Gerihtsstand ist ebenfalls Shwehat. Zur Entsheidung aller aus demVertrag entstehenden Streitigkeiten � einshlieÿlih solher über sein Bestehen oder Niht-bestehen - ist das am Sitz unseres Unternehmens sahlih zuständige Geriht örtlih inShwehat zuständig. Wir haben jedoh das Reht, auh am allgemeinen Gerihtsstanddes Vertragspartners zu klagen.Bei Lieferungen und sonstigen Leistungen, die durh die Lieferwerke unmittelbar anVAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 5 www.pe.net



Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007den Kunden ausgeführt und berehnet werden, ist Erfüllungsort und Gerihtsstand derStandort des Lieferanten.9 RehtGrundsätzlih dient bei nationalen, sowie bei internationalen Geshäften das österreihi-she materielle Reht als Grundlage, unter Ausshluss der Weiterverweisungsnormen. DieAnwendung des UN-Kaufrehtes, sowie des UNCITRAL-Übereinkommens der VereintenNationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeshlossen.Bei Auslandslieferungen dient das österreihishe Reht als Grundlage, auÿer es wirddurh spezielle, spezi�she Zahlungs- und Lieferbedingungen bei der Auftragserteilungbzw. bei der Auftragsbestätigung shriftlih abgeändert.10 Inländishe u. Internationale ShiedsgerihtsbarkeitAlle aus dem vorliegenden Vertrag sih ergebende Streitigkeiten werden vom ständigenShiedsgeriht der Wirtshaftskammer in Wien nah der für dasselbe geltenden Shieds-gerihtsordnung von einem Einzelshiedsrihter bzw. von einem Shiedsrihtersenat end-gültig entshieden.Alle Streitigkeiten, die sih aus diesem Vertrag ergeben oder sih auf dessen Verletzung,Au�ösung oder Nihtigkeit beziehen, werden nah der Shieds- und Shlihtungsordnungdes internationalen Shiedsgerihts der Wirtshaftskammer Österreih in Wien (WienerRegeln) von einem oder mehreren gemäÿ diesen Regeln ernannten Shiedsrihtern end-gültig entshieden. Möglihe Ergänzungen der Shiedsgerihtsvereinbarungen:
• Die Anzahl der Shiedsrihter beträgt....... ( einer oder drei)
• Und/oder: es ist materielles Reht anzuwenden
• a)Und/oder: die im Shiedsverfahren zu verwendete Sprahe ist ......11 ZahlungSofern keine anderen Zahlungsbedingungen vereinbart wurden sind unsere Rehnungen,bzw. die des von uns beauftragten Lieferwerks rein netto, ohne jeden Abzug und spesen-frei, nah Rehnungsdatum prompt zahlbar. Rehnungen für Reperaturleistungen sindsofort nah Erhalt netto zur Zahlung fällig.Bei Teilverrehnungen sind die entsprehenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligenVAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 6 www.pe.net



Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007Faktura fällig. Dies gilt auh für Verrrehnungsbeträge, welhe durh Nahlieferungenoder andere Vereinbarungen über die ursprünglihe Abshluÿsumme hinaus entstehen,unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der vereinbartenWährung zu leisten.Über eine allfällige Annahme von Shek oder Wehsel wird vonGeshäftsfall zu Geshäftsfall entshieden und diese erfolgt stehts nur zahlungshalber.Eine Gutshrift erfolgt nur unter dem üblihen Vorbehalt der Einlösung. Alle damit imZusammenhang stehenden Spesen u. Zinsen (wie. z.B. Einziehungs- und Diskontspesen)gehen zu Lasten des Käufers.Der Auftraggeber ist niht berehtigt, Zahlungen wegen niht vollständiger Lieferung,Garantie- oder Gewährleistungsansprühen, Bemängelungen, oder sonstiger Gegenan-sprühe zurükzuhalten oder aufzurehnen.Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügenkann.Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oderanderen Geshäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbeshadet seiner sonstigen Reh-te:
• die Erfüllung seiner eigenen Verp�ihtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung odersonstigen Leistung aufshieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfristin Anspruh nehmen.
• sämtlihe o�ene Forderungen aus diesem oder anderen Geshäften fällig stellenund für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von1,25% pro Monat verrehnen, sofern der Verkäufer niht darüber hinausgehendeKosten nahweist. In jedem Fall ist der Verkäufer berehtigt vorprozessuale Kosten,insbesonder Mahnspesen und Rehtsanwaltkosten in Rehnung zu stellen.Der Kunde verp�ihtet sih für den Fall des Verzuges, selbst bei unvershuldetem Zah-lungsverzug, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zu zwekentspre-hender Rehtsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind,zu ersetzen. Darüber hinaus ist jeder weitere Shaden, insbesondere auh der Shaden,der dadurh entsteht, dass in Folge Nihtzahlung entsprehend höhere Zinsen auf allfälli-gen Kreditkonten unsererseits anfallen, unabhängig vom Vershulden am Zahlungsverzugzu ersetzen.Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerehten Leistung der vollstän-digen Zahlung bedingt.VAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 7 www.pe.net



Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007Der Verkäufer behält sih das Eigentum an sämtlihen von ihm gelieferten Waren biszur vollständigen Bezahlung der Rehnungsbeträge zuzüglih Zinsen und Kosten vor.Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Siherung von dessen Kaufpreisforderungseine Forderung aus einer Weiterveräuÿerung von Vorbehaltsware, auh wenn diese ver-arbeitet, umgebildet oder vermisht wurde, ab und verp�ihtet sih einen entsprehendenVermerk in seinen Bühern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Auf Verlangen hat derKäufer dem Verkäufer die abgetretene Forderung nebst deren Shuldner bekanntzugebenund alle für seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfü-gung zu stellen und dem Drittshuldner Mitteilung von der Abtretung zu mahen. BeiPfändung oder sonstiger Inanspruhnahme ist der Käufer verp�ihtet hinzuweisen unddiesen unverzüglih zu verständigen.
12 Gewährleistung und Enstehen für MängelDer Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen verp�ihtet,nah Maÿgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähigkeit beeinträhti-genden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehlerder Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen,Prospekten, Werbeshriften und shriftliher oder mündlihen Änderungen, die niht inden Vertrag aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprühe abge-leitet werden.Der Übernehmer hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt be-reit vorhanden war.Die Ware ist nah der Anlieferung unverzüglih zu untersuhen. Dabei festgestellte Män-gel, wegen Menge und Besha�enheit sind ebenso unverzüglih, spätestens aber innerhalbvon 3 Tagen nah der Anlieferung unter Bekanntgabe von Art und Umfgang des Mangelsdem Verkäufer bekannt zu geben.Verdekte Mängel sind unverzüglih nah ihrer Entde-kung zur rügen. Wird eine Mängelrüge niht oder niht rehtzeitig erhoben, so gilt dieWare als genehmigt. Die Geltendmahung von Gewährleistungs- oder Shadenersatzan-sprühen, sowie das Reht auf Irrtumanfehtung aufgrund von Mängeln, sind in diesenFällen ausgeshlossen.Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle von uns, bzw. durh ein von uns beauftragtesLieferwerk, geleisteten Lieferungen 12 Monate, gerehnet vom Rehnungsdatum, soweitniht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart wur-VAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 8 www.pe.net



Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007den. Dies gilt auh für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oderGrund und Boden fest verbunden sind. Nah Reperaturen, die innerhalb unserer Garan-tiezeit von uns vorgenommen werden, verlängert sih die Garantiezeit niht. Der Laufder Gewährleistungsfrist beginnt grundsätzlih mit dem Zeitpunkt vom Tag der erstenLieferung.Auf Zählrohre und andere Strahlendektoren kann jedoh aufgrund ihrer tehnishen Be-sha�enheit nur eine Garantie von 12 Monaten pro Rata gewährt werden.Der Gewährleistungsanspruh setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen Mängelunverzüglih shriftlih angezeigt hat. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels un-verzüglih nahzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Datendem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewährleistungsp�ihtigenMangels gemäÿ Punkt 12 Absatz 1 hat der Verkäufer nah seiner Wahl am Erfüllungsortdie mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nahzubessern, die betro�enen Teilekostenlos instandezusetzen, oder diese sih zweks Nahbesserung frahtfrei zusenden zulassen, eine Ersatzlieferung ab Werk durhzuführen, oder eine angemessene Preisminde-rung vorzunehmen.Ersatzlieferung oder Gutshrift können erst nah einwandfreier Feststellung unserer Garantie-bzw. Ersatzp�iht durh genaue Untersuhung im Werk geleistet werden. WeitergehendeRehte auf Wandlung Minderung oder Shadenersatz irgendwelher Art sind ausgeshlos-sen.Bei Lieferungen von Fremdfabrikaten gelten die Garantiebedingungen der Unterliefe-ranten in Erweiterung unserer Bedingungen ebenfalls als vereinbart. Garantieersatz wirdnur geleistet, wenn auh der Unterlieferant ihn anerkannt hat.Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten ( wie z.B:für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen zu Lasten desKäufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind die erforderlihenHilfskräfte, Hebevorrihtungen, Gerüst und Kleinmaterialien usw. unentgeltlih beizu-stellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeihnungen,Modellen oder sonstigen Spezi�kationen des Käufers angefertigt, so erstrekt sih dieHaftung des Verkäufers nur auf die bedingungsgemäÿe Ausführung.Von der Gewährleistung ausgeshlossen sind solhe Mängel, die aus niht vom Verkäuferbewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrihtung, Nihtbeahtung der In-stallationserfordernisse und Benutzungsbedingungen, Überbeanspruhung der Teile überVAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 9 www.pe.net



Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007die vom Verkäufer angegebene Leistung, nahlässiger oder unrihtiger Behandlung undVerwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien, oder durh ähnlihe Einwirkungen hervor-gerufen werden, entstehen: dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer beigestelltesMaterial zurükzuführen sind. Der Verkäufer haftet auh niht für Beshädigungen, dieauf Handlungen Dritter, auf atmosphärishe Entladungen, Überspannungen und hemi-she Ein�üsse zurükzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sih niht auf den Ersatzvon Teilen, die einem natürlihen Vershleiÿ unterliegen. Bei Verkauf gebrauhter Warenübernimmt der Verkäufer keine Gewähr.Die Gewährleistung erlisht sofort, wenn ohne shriftlihe Einwilligung des Verkäufersder Käufer selbst oder ein niht vom Verkäufer ausdrüklih ermähtigter Dritter an dengelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt.Ansprühe nah � 933 b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 12 Ab-satz 4 genannten Frist.Die Bestimmungen von Punkt 12 Absatz 1-13 gelten sinngemäÿ auh für jedes Einstehenfür Mängel aus anderen Rehtsgründen.13 Rüktritt vom VertragVoraussetzung für den Rüktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine speziellereRegelung getro�en wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Vershulden des Verkäuferszurükzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nahfrist.Der Rüktritt ist mittels eingeshriebenen Briefes geltend zu mahen.Unabhängig von seinen sonstigen Rehten ist der Verkäufer berehtigt, vom Vertrag zu-rükzutreten,
• wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung derLeistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglih oder trotz Set-zung einer angemessenen Nahfrist weiter verzögert wird,
• wenn Bedenken hinsihtlih der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind unddieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noh vor Lieferungeine tauglihe Siherheit beibringt, oder
• wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5 Absatz 8 angeführtenUmstände, insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglihen vereinbarten Liefer-frist, mindestens jedoh 6 Monate beträgt.Der Rüktritt kann auh hinsihtlih eines noh o�enen Teiles der Lieferung oder Leis-tung aus obigen Gründen erklärt werden.VAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 10 www.pe.net



Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren erö�net wird oderein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreihenden Vermögensabgewiesen wird, ist die andere Vertragspartei berehtigt, ohne Setzung einer Nahfristvom Vertrag zurükzutreten.Unbeshadet der Shadenersatzansprühe des Verkäufers einshlieÿlih vorprozessualerKosten sind im Falle des Rüktritts bereits erbrahte Leistungen oder Teilleistungenvertragsgemäÿ abzurehnen und zu bezahlen. Dies gilt auh, soweit die Lieferung oderLeistung vom Käufer noh niht übernommen wurde sowie für vom Verkäufer erbrahteVorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an Stelle dessen auh das Reht zu, dieRükstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.Sonstige Folgen des Rüktritts sind ausgeshlossen.14 Entsorgung von Elektro- und ElektronikaltgerätenDer Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerblihe Zweke, welher seinen Sitz inÖsterreih hat, übernimmt die Verp�ihtung zur Finanzierung der Sammlung und Be-handlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinne der Elektrogeräteverordnungfür den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-Elektronikgerätes ist. Ist der Käufer nihtLetztnutzer, hat er die Finanzierungsverp�ihtung vollinhaltlih durh Vereinbarung aufseine Abnehmer zu überbinden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.Der Käufer, welher seinen Sitz in Österreih hat, hat dafür Sorge zu tragen, dass demVerkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die Verp�ihtungen desVerkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere nah �� 11 und 24 der Elektrogeräte-verordnung und dem Abfallwirtshaftsgesetz erfüllen zu können.Der Käufer, welher seinen Sitz in Österreih hat, haftet gegenüber dem Verkäufer füralle Shäden und sonstigen �nanziellen Nahteile, die dem Verkäufer durh den Käuferwegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der Finanzierungsverp�ihtung sowie sons-tiger Verp�ihtungen nah Punkt 14 entstehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieserVerp�ihtung tri�t den Käufer.15 Haftung des VerkäufersDer Verkäufer haftet für Shäden auÿerhalb des Anwendungsbereihes des Produkthaf-tungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nahgewiesen werden, imRahmen der gesetzlihen Vorshriften. Die Haftung für leihte Fahrlässigkeit, der ErsatzVAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 11 www.pe.net



Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007von Folgeshäden und Vermögensshäden, niht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten undvon Shäden aus Ansprühen Dritter gegen den Käufer sind ausgeshlossen.Für Shäden an Personen oder Sahen, die dadurh entstehen können, daÿ gelieferteGeräte oder Zubehörteile im Betrieb des Käufers defekt werden, haften wir niht. DieseRegelung gilt insbesondere für radioaktive Präparate, für die wir keine Haftung für Folge-shäden, die durh unsahgemäÿe Handhabung oder Lagerung an Personen oder Sahenentstehen können, übernehmen.Bei Nihteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benut-zung (wie z.B in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlihen Zulassungsbe-dingungen ist jeder Shadenersatz ausgeshlossen.Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprühe aus dem jewei-ligen Titel ausgeshlossen.16 ProdukthaftungAllfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel "Produkt-haftung iSd PHG"gegen uns rihten, sind ausgeshlossen, es sei denn, der Regressbe-rehtigte weist nah, dass der Fehler in unserer Spähre verursaht und zumindest grobfahrlässig vershuldet worden ist.17 Geltendmahung von AnsprühenSofern im Einzelfall niht gesondert vereinbarte oder gesetzlihe Bestimmungen kürzereFristen vorsehen, sind alle Ansprühe des Käufers bei sonstigen Anspruhsverlust inner-halb von 3 Jahren ab Gefahrenübergang gerihtlih geltend zu mahen.
18 Radioaktive PräperateStrahlende Präperate aller Art werden von uns, Canberra Pakard Central Europe GmbH,bzw. unseren Lieferwerken handelsüblih, nah Vorshrift verpakt und besonders gekenn-zeihnet geliefert.Wir haften niht für Shäden, die durh unsahgemäÿe Handhabung oder Lagerung anPersonen oder Dingen beim Verkäufer entstehen.VAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 12 www.pe.net



Canberra Pakard Central Europe GmbH 6. Jänner 2007Der Käufer ist für die Erlangung der notwendigen Dokumente und Genehmigungen fürden Umgang mit radioaktiven Präperaten selbst verantwortlih.19 Gewerblihe Shutzrehte und UrheberrehtWird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeihnungen, Mo-dellen oder sonstigen Spezi�kationen des Käufers angefertigt, hat der Käufer diesen beiallfälliger Verletzung von Shutzrehten shad- und klaglos zu halten.Ausführungsunterlagen wie z.B. Pläne, Skizzen und sonstige tehnishe Unterlagen blei-ben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigen-tum des Verkäufers und unterliegen den einshlägigen gesetzlihen Bestimmungen hin-sihtlih Vervielfältigung, Nahahmung, Wettbewerb usw. . Punkt 2 Absatz 2 und 3 giltauh für Ausführungsunterlagen.Sämtlihe oben angeführten Unterlagen können jederzeit von uns zurükgefordert werdenund sind uns jedenfalls unverzüglih unaufgefordert zurükzustellen, wenn der Vertragniht zustande kommt.Unser Vertragspartner verp�ihtet sih im Übrigen zur Geheimhaltung des ihm aus derGeshäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber.20 ShluÿbestimmungenDer Auftraggeber ist verp�ihtet, dem Auftragnehmer Änderungen seiner Wohn- bzw.Geshäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständlihe Rehtsgeshäftniht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten dieErklärungen auh dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Addressegesendet wurden.Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass die im Kaufvertrag mitenthaltenenpersonenbezogenen Daten in Erfüllung des Vertrages vom Auftragnehmer automations-unterstützt gespeihert und verarbeitet werden können.Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder diese Bestimmungen unwirksam seinsollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen niht berührt. Die unwirksameBestimmung ist durh eine gültige, die dem angestrebten Ziel möglihst nahe kommt, zuerstzen.Diese AGB ersetzten alle früheren Vereinbarungen zwishen den Vertragspartnern.VAT ID No: ATU 16806106FN 77715m 13 www.pe.net
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